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9 5 9 . Bundesgesetz: Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 1993
(NR: GP XVIII RV 1382 AB 1433 S. 149. BR: AB 4706 S. 578.)

9 6 0 . Bundesgesetz: Bundeshaushaltsgesetz-Novelle 1993
(NR: GP XVIII IA 641/A AB 1428 S. 149. BR: AB 4705 S. 578.)

9 6 1 . Bundesgesetz: Änderung des Ausfuhrförderungsgesetzes 1981
(NR: GP XVIII IA 651/A AB 1423 S. 148. BR: AB 4708 S. 578.)

9 6 2 . Bundesgesetz: Änderung des Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetzes 1981
(NR: GP XVIII IA 652/A AB 1424 S. 148. BR: AB 4709 S. 578.)

9 6 3 . Bundesgesetz: ASFINAG-Gesetz-Novelle 1993
(NR: GP XVIII RV 1286 AB 1417 S. 149. BR: AB 4700 S. 578.)

9 6 4 . Bundesgesetz: Änderung des Katastrophenfondsgesetzes 1986
(NR: GP XVIII RV 1383 AB 1434 S. 149. BR: AB 4707 S. 578.)

9 6 5 . Bundesgesetz: Änderung des Gebührengesetzes
(NR: GP XVIII IA 643/A AB 1427 S. 149. BR: AB 4701 S. 578.)

9 6 6 . Bundesgesetz: Veräußerung der Anteilsrechte des Bundes an der Casinos Austria Aktiengesellschaft
(NR: GP XVIII RV 1290 AB 1421 S. 149.)

967 . Bundesgesetz: Erteilung der Ermächtigung zur Veräußerung von Anteilsrechten an der „Flughafen
Wien AG"
(NR: GP XVIII RV 1285 AB 1416 S. 149.)

9 6 8 . Bundesgesetz: Regelung der Haftungsübernahme für von der Gesellschaft „Österreichische
Bundesbahnen" bei der „EUROFIMA" (Europäische Gesellschaft für die
Finanzierung von Eisenbahnmaterial) aufzunehmende Anleihen, Darlehen und
sonstige Kredite
(NR: GP XVIII IA 644/A AB 1430 S. 149.)

959. Bundesgesetz, mit dem das Finanzaus-
gleichsgesetz 1993 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Finanzausgleichsgesetz 1993 (FAG 1993),
BGBl. Nr. 30/1993, wird wie folgt geändert:

1. § 7 Abs. 2 Z 3 lautet:
„3. bei der Mineralölsteuer in gleich großen

Monatsbeträgen
a) die gemäß Art. XXIX Z 8 und 9 des

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 818/1993
zweckgebundenen Erträge, die als Finanz-
zuweisungen gemäß § 20 Abs. 3 und 4 zu
verwenden sind. Berechnungsgrundlage
für diesen Anteil am Ertrag an Mineralöl-
steuer sind die Jahresergebnisse der Erhe-
bung des Verbrauches von Motorenbenzi-
nen gemäß der Erdölstatistik-Verordnung,
BGBl. Nr. 250/1986;

b) ein Betrag von 970 Millionen Schilling
jährlich, der für Zwecke der Fruchtfolge-
förderung zu verwenden ist."

2. Nach dem § 8 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a
eingefügt:

„(1 a) Vor der länderweisen Verteilung der
Anteile an der Umsatzsteuer ist von den Anteilen
der Länder und Gemeinden im Verhältnis von
18,793 zu 11,795 im Jahr 1994 ein Betrag von
445 Millionen Schilling und im Jahr 1995 ein Betrag
von 555 Millionen Schilling abzuziehen. Von diesen
Beträgen sind vorweg dem Land Steiermark jährlich
20 Millionen Schilling als Ertragsanteile an der
Umsatzsteuer zu überweisen; diese Ertragsanteile
sind bei der Berechnung des Kopfquotenausgleichs
gemäß § 20 Abs. 1 außer Ansatz zu lassen. Die
restlichen Beträge sind für die Gewährung von
Bedarfszuweisungen an die Gemeinden, für die sich
gemäß Z 1 bis 3 Einnahmenverluste ergeben,
bestimmt und sind spätestens zum 20. Oktober an
die Länder im Verhältnis des länderweisen Bedarfes
zu überweisen; die Länder haben diese Beträge
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spätestens zum 10. November im Verhältnis des
Bedarfes an die Gemeinden zu überweisen. Der
länderweise Bedarf ist vom Bundesminister für
Finanzen mit Verordnung festzusetzen. Der Bedarf
ist wie folgt festzustellen: Zunächst sind für jede
Gemeinde

1. die Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbe-
kapital durch die Nichtanwendung des Ge-
werbesteuergesetzes für Erhebungszeiträume
ab 1. Jänner 1994, wobei vom jährlichen
Durchschnittsaufkommen der Gemeinde in
den Jahren 1989 bis 1993 auszugehen ist und
Resteingänge wie folgt zu berücksichtigen
sind: im Jahr 1994 in Höhe des Aufkommens
in den Monaten Jänner bis August 1994 und
62/3 vH des Aufkommens des Jahres 1993, im
Jahr 1995 in Höhe des Aufkommens in den
Monaten September 1994 bis August 1995
abzüglich 62/3 vH des Aufkommens des Jahres
1993,

2. die Mehreinnahmen durch die Einführung der
Kommunalsteuer gegenüber den bisherigen
Einnahmen aus der Lohnsummensteuer, wobei
diese Mehreinnahmen dadurch zu errechnen
sind, daß im Jahr 1994 ein Betrag von
7 600 Millionen Schilling und im Jahr 1995 ein
Betrag von 8 700 Millionen Schilling auf alle
Gemeinden im Verhältnis ihrer Einnahmen
aus der Lohnsummensteuer des zweitvorange-
gangenen Jahres aufzuteilen ist, und

3. die Auswirkungen der Neuregelung der
Finanzkraft gemäß § 10 Abs. 4 ab 1. Jänner
1994 auf die Anteile der Gemeinde an den
gemeinschaftlichen Bundesabgaben und —
unter der Annahme, daß die Landesumlage
zur Gänze im Verhältnis der Finanzkraft
gemäß § 10 Abs. 4 aufzubringen ist — auf die
Verpflichtung zur Leistung der Landesumlage

pauschal zu ermitteln. Dann sind die für Bedarfszu-
weisungen an die Gemeinden zur Verfügung
stehenden Beträge auf die Gemeinden, für die sich
Einnahmenverluste errechnen, im Verhältnis ihrer
Einnahmenverluste aufzuteilen. Die sich daraus
ergebenden Summen der Gemeinden eines Landes
bilden den länderweisen Bedarf. Wenn die Summe
der Einnahmenverluste im Jahr 1994 oder 1995 den
jeweils für Bedarfszuweisungen an die Gemeinden
zur Verfügung stehenden Betrag nicht erreicht, ist
der gemäß dem ersten Satz abzuziehende Betrag um
den Differenzbetrag zu kürzen, wobei der Abzugs-
betrag des Jahres 1995 um den allfälligen
Kürzungsbetrag des Jahres 1994 zu erhöhen ist."

3. Im § 8 Abs. 2 Z 2 lit. a und c und Z 3 lit. e
werden die Worte „nach dem länderweisen
Aufkommen an Gewerbesteuer (nach dem Gewer-
beertrag und dem Gewerbekapital)" durch die
Worte „nach dem länderweisen Aufkommen an
Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag und dem
Gewerbekapital) der Jahre 1989 bis 1993" ersetzt.

4. § 10 Abs. 1 erster Satz lautet:

„(1) Zum Zwecke der Ermittlung der Ertragsan-
teile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen
Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe
und der im § 8 Abs. 1 a geregelten Bedarfszuwei-
sungen an die Gemeinden werden zunächst die
Ertragsanteile auf die Gemeinden länderweise unter
Beachtung der im § 8 Abs. 2 angeführten Schlüssel
rechnungsmäßig aufgeteilt."

5. § 10 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Finanzkraft des Vorjahres wird ermittelt
durch Heranziehung

1. der Grundsteuer für Steuergegenstände ge-
mäß § 1 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes 1955,
BGBl. Nr. 149, unter Zugrundelegung der
Meßbeträge des Vorjahres (Abs. 3) und eines
Hebesatzes von 360 vH;

2. für das Jahr 1994 von 54 vH und für das Jahr
1995 von 68 vH der Erträge der Lohnsum-
mensteuer des zweitvorangegangenen Jahres
unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von
1 000. Für Zeiträume, in denen die Lohnsum-
mensteuer nicht erhoben wurde, sind die
tatsächlichen Erträge der Gewerbesteuer
(nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbe-
kapital) heranzuziehen;

3. für das Jahr 1994 von 20 vH der tatsächlichen
Erträge der Gewerbesteuer (nach dem Gewer-
beertrag und dem Gewerbekapital) in den
Monaten Jänner bis September des Vorjahres
und Oktober bis Dezember des zweitvorange-
gangenen Jahres."

6. § 13 Abs. 4 Z 1 und Abs. 6 entfällt.

7. § 13 Abs. 4 entfällt.

8. Nach § 14 Abs. 1 Z 1 wird folgende Z 1 a
eingefügt:

„1 a. die Kommunalsteuer;"

9. § 14 Abs. 2 lautet:

„(2) Die im Abs. 1 unter Z 1, 1 a, 2, 8, 9, 11 bis 14
und 16 angeführten Abgaben sowie die unter Abs. 1
Z 17 angeführten Gemeindeverwaltungsabgaben
sind ausschließliche Gemeindeabgaben."

10. § 15 Abs. 4 lautet:

„(4) Das Entgelt im Sinne des Abs. 3 Z 2 ist nach
§ 4 Abs. 1 und Abs. 2 des Umsatzsteuergesetzes
1972 zu bemessen. Nicht zum Entgelt gehören die
Umsatzsteuer, das Bedienungsgeld und die Geträn-
kesteuer."

11. Nach § 15 wird folgender § 15 a eingefügt:

„§ 15 a. (1) Für die Regelung der Erhebung und
der Verwaltung der Kommunalsteuer (§ 14 Abs. 1
Z 1 a) ist die Landesgesetzgebung zuständig, soweit
nicht bundesgesetzliche Vorschriften entgegenste-
hen.
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(2) Für die Erhebung und Verwaltung der
Kommunalsteuer sind die Gemeinden zuständig,
soweit nicht bundes- oder landesgesetzliche Vor-
schriften entgegenstehen."

12. § 17 lautet:
„§ 17. Die im § 13 Abs. 2, 4 bis 7, § 15 Abs. 1 und

3, § 15 a Abs. 2 sowie im § 16 Abs. 1 letzter Satz
geregelten Aufgaben der Gemeinde sind mit
Ausnahme der zwangsweisen Einbringung der
Grundsteuer solche des eigenen Wirkungsberei-
ches."

13. Im § 20 erhält Abs. 3 die Bezeichnung „Abs. 3
Z 1" und Abs. 4 die Bezeichnung „Abs. 3 Z 2".
Nach dem neuen § 20 Abs. 3 wird folgender Abs. 4
eingefügt:

„(4) Der Bund gewährt den Ländern für Zwecke
des öffentlichen Personennahverkehrs jährlich eine
Finanzzuweisung im Ausmaß der Erträge an
Mineralölsteuer gemäß § 7 Abs. 2 Z 3 lit. a abzüg-
lich der im Abs. 3 genannten Beträge von zusammen
441,8 Millionen Schilling. Diese Finanzzuweisung
ist auf die Länder nach folgenden Hundertsätzen
aufzuteilen:

Burgenland 3,204
Kärnten 6,836
Niederösterreich 17,826
Oberösterreich 16,419
Salzburg 6,005
Steiermark 14,549
Tirol 7,739
Vorarlberg 4,083
Wien 23,339

Den Ländern gebühren auf diese Finanzzuweisung
monatliche Vorschüsse, die nach den Jahresergeb-
nissen der Erhebung des Verbrauches von Motoren-
benzinen gemäß der Erdölstatistik-Verordnung,
BGBl. Nr. 250/1986, des zweitvorangegangenen
Jahres zu berechnen und nach Abzug der auf einen
Monat entfallenden, im Abs. 3 genannten Beträge
von zusammen 441,8 Millionen Schilling jährlich bis
spätestens 20. eines jeden Monats, beginnend mit
April 1994, zu überweisen sind. Die Abrechnung
dieser Vorschüsse ist spätestens in dem Monat
vorzunehmen, der der Feststellung jenes Jahreser-
gebnisses der Erhebung gemäß der Erdölstatistik-
Verordnung, BGBl. Nr.250/1986, für das die
Vorschüsse geleistet wurden, folgt. Für die Abrech-
nung für das Jahr 1994 sind zehn Zwölftel des
Jahresverbrauches maßgebend."

14. Im § 22 Abs. 1 Z 1 sind die Beträge
„218 Millionen Schilling" durch „293 Millionen
Schilling", „193 296 733 S" durch „257 419 720 S"
und „24 703 267 S" durch „35 580 280 S" zu
ersetzen.

Artikel II
1. Artikel I tritt mit Ausnahme der Z 7 mit

1. Jänner 1994, Artikel I Z 7 tritt mit 1. Jänner 1995
in Kraft.

2. Forderungen des Bundes an Gemeinden aus
Gewerbesteuerübergenüssen, die zum Stichtag
31. Dezember 1994 bestehen oder nach diesem
Zeitpunkt entstehen, sind vom Bund zum nächst-
möglichen Zeitpunkt gegen die Ansprüche der
Gemeinde auf Überweisung der Ertragsanteile oder
der Ertragsanteile-Vorschüsse aufzurechnen.

Klestil
Vranitzky

9 6 0 . Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaus-
haltsgesetz geändert wird (BHG-Novelle 1993)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 24/1993, wird wie folgt geändert:

1. Im § 1 Abs. 6 wird der Punkt durch einen
Beistrich ersetzt und folgendes angefügt:

„oder soweit dies ein anderes Bundesgesetz für
gleichartige Einrichtungen vorsieht."

2. Im § 4 Abs. 5 entfällt im letzten Satz die
Wortfolge „die Österreichischen Bundesbahnen,".

3. Dem § 14 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Für die Ausarbeitung der Darstellung der
finanziellen Auswirkungen gemäß Abs. 1 bis 3 hat
der Bundesminister für Finanzen Richtlinien zu
erlassen."

4. Im § 16 Abs. 1 wird im 2. Satz der Punkt durch
einen Beistrich ersetzt und folgendes angefügt:

„der ausgeglichen zu erstellen ist."

5. Im § 16 Abs. 2 lautet die Z 11:

„11. Einnahmen aus der Aufnahme und Ausgaben
für die Rückzahlung von Finanzschulden
und Währungstauschverträgen im Rahmen
einer Prolongation oder Konversion sowie
Einnahmen und Ausgaben aus Kapitalzah-
lungen beim Abschluß von Währungstausch-
verträgen gemäß § 56 b Abs. 3 Z 1 lit. c."

6. § 17 Abs. 6 lautet:

„(6) Gewinnabfuhren von Unternehmungen und
sonstigen Einrichtungen, an denen der Bund
Anteilsrechte besitzt, sind mit den Beträgen zu
veranschlagen, die voraussichtlich im folgenden
Finanzjahr dem Bund zufließen werden."

7. Dem § 21 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Unter Bedachtnahme auf die besondere
Eigenart bestimmter Einnahmen und Ausgaben
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können pauschale Voranschlagsansätze vorgesehen
werden."

8. Im § 24 Abs. 1 lautet der letzte Satz:

„Bei der Bildung der Voranschlagsposten sind auch
die Erfordernisse der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung und der Finanzstatistik zu beachten."

9. Im § 26 Abs. 2 Z 2 entfällt die lit. b). Die
nachfolgenden lit. c bis f erhalten die Bezeichnung
„lit. b bis e".

10. § 35 Z 5 lautet:

„5. die wesentlichen Angaben aus den durch
Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgesehe-
nen Verlautbarungen über Unternehmungen,
an denen der Bund mit mehr als 25 vH des
Grund- oder Stammkapitals oder der Summe
aller Geschäftsanteile beteiligt ist;"

11. Im § 35 wird am Ende der Z 6 der Punkt
durch einen Beistrich ersetzt und folgendes
angefügt:

„oder soweit dies ein anderes Bundesgesetz für
gleichartige Einrichtungen vorsieht."

12. § 51 Abs. 1 lautet:

„(1) Jedes haushaltsleitende Organ hat die
voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des
nächsten Monates zu ermitteln, in einem Monats-
voranschlag zusammenzufassen und dem Bundes-
minister für Finanzen bis zu einem von diesem zu
bestimmenden Zeitpunkt bekanntzugeben."

13. Im § 51 Abs. 2 entfällt der letzte Satz.

14. Im § 51 Abs. 3 lautet der letzte Satz:

„Das Ergebnis hat er bis zum Beginn des nächsten
Monates den haushaltsleitenden Organen bekannt-
zugeben, die unverzüglich die notwendigen weite-
ren Veranlassungen zu treffen haben."

15. Dem § 51 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Der Bundesminister für Finanzen hat über
die Erstellung und Abwicklung des Monatshaushal-
tes nähere Richtlinien zu erlassen."

16. Im § 52 Abs. 4 lautet der 1. Satz:

„Die für den Abschluß der voranschlagswirksamen
Verrechnung des abgelaufenen Finanzjahres erfor-
derlichen Verrechnungen von Berechtigungen,
Verpflichtungen, Forderungen und Schulden gemäß
§ 78 Abs. 3 und 4 sowie von Vorberechtigungen und
Vorbelastungen gemäß § 79 dürfen noch bis Ende
Februar des folgenden Finanzjahres durchgeführt
werden; die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 werden
hiedurch nicht berührt."

17. Im § 52 wird in Abs. 5 folgender 2. Satz
angefügt:

„Die Einnahmen aus der Aufnahme von Finanz-
schulden und dem Abschluß von Währungstausch-
verträgen gemäß § 65 a Abs. 1 und 2 sind nicht dem
laufenden, sondern dem folgenden Finanzjahr
zuzurechnen."

18. § 57 Abs. 4 lautet:

„(4) Die näheren Richtlinien für die Bewertung
der Bestandteile des Vermögens hat der Bundesmi-
nister für Finanzen im Einvernehmen mit dem
Rechnungshof aufzustellen."

19. Im § 65 entfällt der Abs. 2. Die nachfolgenden
Abs. 3 bis 6 erhalten nunmehr die Bezeichnung
„Abs. 2 bis 5".

20. Im neuen Abs. 4 des § 65 wird das Zitat im
1. Satz „gemäß Abs. 1 bis 4" abgeändert auf „gemäß
Abs. 1 bis 3".

21. Nach § 65 wird folgender § 65 a eingefügt:

„§ 65 a. (1) Der Bundesminister für Finanzen darf
für Zahlungen gemäß § 52 Abs. 5 über den im
Bundesfinanzgesetz oder in einem besonderen
Bundesgesetz im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG für
das laufende Finanzjahr enthaltenen Ermächti-
gungsrahmen zur Eingehung von Finanzschulden
und Währungstauschverträgen hinaus zusätzliche
Finanzschulden und Währungstauschverträge unter
Einhaltung der Bestimmungen des § 65 b eingehen.
Diese zusätzlichen Finanzschulden und Währungs-
tauschverträge sind dem im Bundesfinanzgesetz
oder in einem besonderen Bundesgesetz im Sinne
des Art. 42 Abs. 5 B-VG enthaltenen Ermächti-
gungsrahmen zur Eingehung von Finanzschulden
und Währungstauschverträgen für das folgende
Finanzjahr anzurechnen.

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf bis zu
10 vH der im Ausgleichshaushalt bei Kapitel
„Finanzschuld, Währungstauschverträge" veran-
schlagten Einnahmen des geltenden Bundesfinanz-
gesetzes über die Ermächtigung des geltenden
Bundesfinanzgesetzes oder eines besonderen Bun-
desgesetzes im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG
hinausgehende Finanzschulden aufnehmen und
Währungstauschverträge abschließen, insoweit da-
mit ein wirtschaftlicher Vorteil für den Bund
erwartet werden kann und soweit in dem von der
Bundesregierung dem Nationalrat vorgelegten
Entwurf eines Bundesfinanzgesetzes für das fol-
gende Finanzjahr die Einnahmen im Ausgleichs-
haushalt zumindest der Höhe der Ausgaben im
Ausgleichshaushalt entsprechen. Diese im übrigen
nach den § 65 b enthaltenen Bedingungen eingegan-
genen Finanzschulden und Währungstauschver-
träge sind dem im Bundesfinanzgesetz oder in
einem besonderen Bundesgesetz im Sinne des
Art. 42 Abs. 5 B-VG enthaltenen Ermächtigungs-
rahmen zur Eingehung von Finanzschulden und
Währungstauschverträgen für das folgende Finanz-
jahr anzurechnen."
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22. Folgender neuer § 65 b wird eingefügt:

„§ 65 b. (1) Der Bundesminister für Finanzen
darf in Ausübung der im jeweiligen Bundesfinanz-
gesetz oder einem besonderen Bundesgesetz im
Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG enthaltenen
Ermächtigung zur Vornahme von Kreditoperatio-
nen im laufenden Finanzjahr Finanzschulden
eingehen und Währungstauschverträge bei inländi-
schen oder bei ausländischen Gläubigern abschlie-
ßen, wenn

1. deren Laufzeit fünfzig Jahre nicht übersteigt;
2. die prozentuelle Gesamtbelastung für den

Bund bei in inländischer Währung eingegan-
genen Finanzschulden unter Berücksichtigung
eventueller Währungstauschverträge unter
Zugrundelegung der im Abs. 2 umschriebenen
finanzmathematischen Formel nicht mehr als
das Zweieinhalbfache des im Zeitpunkt der
Vertragsunterzeichnung geltenden Zinsfußes
für Eskontierungen der Oesterreichischen
Nationalbank (§ 48 Abs. 2 des Nationalbank-
gesetzes 1984, BGBl. Nr. 50) beträgt;

3. die prozentuelle Gesamtbelastung für den
Bund bei in ausländischer Währung eingegan-
genen Finanzschulden unter Berücksichtigung
eventueller Währungstauschverträge nicht
mehr als das Zweieinhalbfache des arithmeti-
schen Mittels aus den im Zeitpunkt der
Vertragsunterzeichnung geltenden offiziellen
Diskontsätzen in Belgien, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, den Niederlan-
den, Schweden, der Schweiz und den USA
(New York) beträgt.

(2) Die prozentuelle Gesamtbelastung gemäß
Abs. 1 Z 2 und 3 ist der jährliche, dekursive Zinsfuß,
der sich finanzmathematisch aus jenem Abzinsungs-
faktor ableitet, zu dem sämtliche während der
Kreditlaufzeit vertraglich bedungenen Zahlungen
(ausgenommen Zahlstellenprovisionen, sonstige
Gebühren und Kostenersätze) auf den Barwert zum
Zeitpunkt der Begebung abgezinst dem Nettoerlös
aus der Kreditoperation entsprechen. Eine solche
Kreditoperation darf im Einzelfall den Betrag
(Gegenwert) von 15 Milliarden Schilling nicht
übersteigen. In Verträgen über Kreditoperationen
kann vereinbart werden, daß für Verpflichtungen
des Bundes aus solchen Verträgen Besicherungen
mit Bundesvermögen oder Bundeseinnahmen ver-
hältnismäßig in gleicher Weise gewährt werden, wie
nach Abschluß dieser Verträge solche Besicherun-
gen bei anderen Verpflichtungen des Bundes aus
Finanzschulden eingeräumt werden. Für die Beur-
teilung der Gesamtbelastung bei Finanzschulden
und Währungstauschverträgen, bei welchen die
Zinssätze variabel festgesetzt werden, ist für die
vertragliche Laufzeit als Basis der Zinssatz für die
erste Verzinsungsperiode, ermittelt zum Zeitpunkt
der Vertragsunterzeichnung, heranzuziehen.

(3) Weiters ist der Bundesminister für Finanzen
ermächtigt,

1. Verträge abzuschließen, um Verpflichtungen
des Bundes aus Finanzschulden und Wäh-
rungstauschverträgen
a) durch Hinausschieben der Fälligkeit bei

sonst unveränderten Bedingungen bis zu
einem Höchstbetrag von 20 vH der zu
Beginn des Finanzjahres bestehenden
Verpflichtungen des Bundes aus Finanz-
schulden unter Berücksichtigung der Wäh-
rungstauschverträge zu prolongieren,
wenn die jeweils zu prolongierende Ver-
pflichtung im Einzelfall den Betrag (Ge-
genwert) von 15 Milliarden Schilling und
die neue Gesamtlaufzeit den Zeitraum von
fünfzig Jahren nicht übersteigt und sich
dadurch der Stand der Finanzschulden des
Bundes nicht ändert;

b) bis zu einem Höchstbetrag von 20 vH der
zu Beginn des Finanzjahres bestehenden
Verpflichtungen des Bundes aus Finanz-
schulden unter Berücksichtigung der Wäh-
rungstauschverträge zu konvertieren,
wenn die Verpflichtung im Einzelfall den
Betrag (Gegenwert) von 15 Milliarden
Schilling, die neue Laufzeit den Zeitraum
von fünfzig Jahren und die Gesamtbela-
stung für den Bund die in Abs. 1 Z 2 oder
Z 3 vorgesehene Gesamtbelastung nicht
übersteigen sowie die Höhe der zu
konvertierenden Schuldverpflichtung der
Höhe der neuen Schuldaufnahme ent-
spricht; Aufnahmen auf Grund dieser
Ermächtigung können auch für Konver-
sionen von Verpflichtungen des Bundes
aus Finanzschulden und Währungstausch-
verträgen im Folgejahr durchgeführt wer-
den; bei Finanzschulden und Währungs-
tauschverträgen in ausländischer Währung
muß zum Zeitpunkt der Aufnahme die
Höhe der zu konvertierenden Schuldver-
pflichtung zum jeweiligen Kurs auf dem
für die entsprechende Kreditoperation
maßgeblichen Devisenmarkt der Höhe der
neuen Schuldaufnahme entsprechen; die
Bestimmungen dieses Absatzes finden auch
Anwendung, wenn in der Person des
Gläubigers ein Wechsel eintritt;

c) durch Währungstauschverträge nachträg-
lich zu verändern, wobei lit. b zur
Anwendung zu gelangen hat;

2. im Zuge der Angleichung an das bestehende
Zinsgefälle im In- und Ausland unverloste
Teilschuldverschreibungen einer oder mehre-
rer früher begebener Anleihen des Bundes
anstelle einer Barzahlung bei Aufnahme von
Anleihen gemäß Abs. 1 entgegenzunehmen,
wobei die Höhe der Entgegennahme von
Teilschuldverschreibungen für jeden einzelnen
Zeichner ein Viertel des neu gezeichneten
Nennbetrages nicht überschreiten darf und
sich der diesem Bundesgesetz, im jeweiligen

583
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Bundesfinanzgesetz oder in einem besonderen
Bundesgesetz im Sinne des Art. 42 Abs. 5
B-VG aufgezeigte Betrag um die Beträge, die
sich in Ausübung dieser Ermächtigung erge-
ben, erhöht.

(4) Bei Kreditoperationen in ausländischer
Währung ist die Anrechnung auf die in diesem
Bundesgesetz, im jährlichen Bundesfinanzgesetz
oder in einem besonderen Bundesgesetz im Sinne
des Art. 42 Abs. 5 B-VG genannten Höchstbeträge
nach folgenden Grundsätzen vorzunehmen:

1. erfolgt zum Zeitpunkt der Zuzählung der
Kreditvaluta kein Verkauf der Fremdwährung
gegen österreichische Schilling, ist der Anrech-
nung der von der Oesterreichischen National-
bank zwei Bankarbeitstage vor dem Zeipunkt
der Zuzählung der Kreditvaluta bekanntgege-
bene Devisenmittelkurs zugrunde zu legen;

2. erfolgt zum Zeitpunkt der Zuzählung der
Kreditvaluta ein Verkauf der Fremdwährung
gegen österreichische Schilling, ist für die
Anrechnung der hiefür in Rechnung gestellte
Kurs zugrunde zu legen;

3. bei Kreditoperationen mit Währungstausch-
verträgen sind Z 1 und 2 sinngemäß anzuwen-
den. Grundlage für die Anrechnung sind die
aus dem Währungstausch letztendlich erhalte-
nen Nominalbeträge;

4. kurzfristige Verpflichtungen des Bundes, die
nicht bis zum Ende des jeweiligen Finanzjah-
res getilgt werden, sind auf die im jeweils
geltenden Bundesfinanzgesetz oder in einem
besonderen Bundesgesetz im Sinne des Art. 42
Abs. 5 B-VG erteilten Ermächtigungen anzu-
rechnen.

(5) Von diesen Bedingungen darf der Bundesmi-
nister für Finanzen auf Grund des jährlichen
Bundesfinanzgesetzes oder eines besonderen Bun-
desgesetzes im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG
abweichen."

23. § 68 Abs. 3 lautet:

„(3) Der Bundesminister für Finanzen kann im
Einvernehmen mit dem Rechnungshof jene Fälle
bestimmen, bei denen

1. die Unterschrift gemäß Abs. 1 Z 5 entfallen
kann, sofern die erteilte Anordnung eindeutig
feststellbar ist, dies der Vereinfachung der
Verwaltung dient und die volle Unbefangen-
heit sowie Gebarungssicherheit gewährleistet
sind;

2. die Anordnungsbefugnis dem zuständigen
ausführenden Organ übertragen wird."

24. Im § 71 Abs. 2 lautet der dritte Satz:

„Die Eröffnung eines weiteren Sub- oder Neben-
kontos oder eines sonstigen Kontos bei einer
Kreditunternehmung ist nur zulässig, wenn es die
besonderen Verhältnisse eines Bundesbetriebes oder
die besonderen örtlichen oder sachlichen Voraus-

setzungen erfordern und der Bundesminister für
Finanzen der Eröffnung im Wege des jeweils
zuständigen haushaltsleitenden Organes zuge-
stimmt hat."

25. Im § 84 Abs. 3 wird das Zitat „gemäß § 51
Abs. 2" ersetzt durch „gemäß § 51 Abs. 5".

26. § 90 Abs. 7 lautet:

„(7) Der Bundesminister für Finanzen hat hiezu
im Einvernehmen mit dem Rechnungshof die
näheren Bestimmungen durch Verordnung zu
erlassen; dabei können jene Fälle festgelegt werden,
in denen die Prüfung entfallen oder anstelle einer
vollständigen Prüfung eine stichprobenweise Prü-
fung treten kann, sofern dies der Vereinfachung der
Verwaltung dient."

27. § 95 Abs. 2 lautet:

„(2) Die bundeseinheitliche Gliederung ist vom
Rechnungshof im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen festzulegen."

28. § 96 Abs. 2 lautet:

„(2) Die bundeseinheitliche Gliederung ist vom
Rechnungshof im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen festzulegen."

29. Im § 100 wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) Dieses Bundesgesetz in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 960/1993 tritt mit
1. Jänner 1994 in Kraft."

Klestil
Vranitzky

9 6 1 . Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrförde-
rungsgesetz 1981 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Ausfuhrförderungsgesetz 1981, BGBl.
Nr. 215/1981, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 288/1991, wird wie folgt geän-
dert:

1. (Verfassungsbestimmung) § 2 lautet:

„§ 2. (Verfassungsbestimmung) Der Bundesmini-
ster für Finanzen ist ferner ermächtigt, die
Finanzierung von Rechtsgeschäften gemäß § 1
Abs. 1 dadurch zu erleichtern, daß er für den
Aussteller oder für den Akzeptanten namens des
Bundes die Bürgschaft auf Wechseln übernimmt."

2. (Verfassungsbestimmung) § 3 Abs. 1 lautet:

„§ 3. (1) (Verfassungsbestimmung) Der jeweils
ausstehende Gesamtbetrag der gemäß §§ 1 und 2
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übernommenen Haftungen darf 370 Milliarden
Schilling nicht übersteigen."

3. § 3 Abs. 2 lautet:

„(2) Auf den Haftungsrahmen sind anzurechnen:

1. die Summe der gemeldeten Deckungserfor-
dernisse und der bei Nichtmeldung als
Deckungserfordernis geltenden Höchstbe-
träge aus Haftungen gemäß § 1 Abs. 1;

2. die Summe des gemeldeten Finanzierungsbe-
darfes und der bei Nichtmeldung als Finanzie-
rungsbedarf geltenden Höchstbeträge aus
Haftungen gemäß § 2."

4. § 5 Abs. 1 lautet:

„(1) Die banktechnische Behandlung (bankkauf-
männische Beurteilung durch Bonitätsprüfung und
Bearbeitung) der Ansuchen um Haftungsüber-
nahme, die Ausfertigung der Haftungsverträge
sowie die Wahrnehmung der Rechte des Bundes aus
Haftungsverträgen, ausgenommen deren gerichtli-
che Geltendmachung, wird der Oesterreichischen
Kontrollbank Aktiengesellschaft als Bevollmächtig-
ter des Bundes nach § 1002 ff. ABGB übertragen.
Die Bevollmächtigung ist zwischen Vollmachtgeber
und Bevollmächtigter im einzelnen vertraglich zu
regeln. Bei Ansuchen um Haftungsübernahme der
Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft
wird die banktechnische Behandlung, bei solchen
von inländischen Exportkreditversicherern wird die
Bearbeitung der Oesterreichischen Nationalbank
übertragen."

5. § 5 Abs. 2 lautet:

„(2) Zur Begutachtung unter gesamtwirtschaftli-
chen Aspekten und der Bedingungen der Haftungs-
verträge von Ansuchen um Haftungsübernahmen
im Sinne der §§ 1 und 2, die im Einzelfall
10 Millionen Schilling nicht übersteigen, wird ein
Beirat beim Bundesministerium für Finanzen
errichtet. Mitglieder des Beirates sind:

1. Ein Vertreter des Bundesministeriums für
Finanzen als Vorsitzender und je ein Vertreter
des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Angelegenheiten und des Bundesministeriums
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr;

2. ein Vertreter der Bundeskammer der gewerbli-
chen Wirtschaft;

3. ein Vertreter der Bundesarbeitskammer;
4. ein Vertreter der Oesterreichischen Kontroll-

bank Aktiengesellschaft ohne Stimmrecht."

6. § 5 Abs. 3 lautet:

„(3) Zur Begutachtung unter gesamtwirtschaftli-
chen Aspekten und der Bedingungen der Haftungs-
verträge von Ansuchen um Haftungsübernahmen
im Sinne der §§ 1 und 2, die im Einzelfall
10 Millionen Schilling übersteigen, wird ein erwei-
terter Beirat beim Bundesministerium für Finanzen
errichtet. Mitglieder des erweiterten Beirates sind:

1. Ein Vertreter des Bundesministeriums für
Finanzen als Vorsitzender, je ein Vertreter des
Bundeskanzleramtes, des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Angelegenheiten und des
Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr, des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales, des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft sowie des
Bundesministeriums für auswärtige Angele-
genheiten;

2. je ein Vertreter der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft, der Bundesarbeits-
kammer, der Präsidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern Österreichs und des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes;

3. ein Vertreter der Oesterreichischen National-
bank;

4. ein Vertreter der Oesterreichischen Kontroll-
bank Aktiengesellschaft ohne Stimmrecht."

7. (Verfassungsbestimmung) § 10 Abs. 3 lautet:

„(3) (Verfassungsbestimmung) Die Wirksamkeit
dieses Bundesgesetzes erlischt mit 31. Dezember
1998."

Klestil
Vranitzky

9 6 2 . Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrfinan-
zierungsförderungsgesetz 1981 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz 1981,
BGBl. Nr. 216/1981, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 343/1991, wird wie folgt
geändert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, bis 31. Dezember 1999 namens des
Bundes Haftungen in Form von Garantien für von
der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesell-
schaft durchzuführende Kreditoperationen (Anlei-
hen, Darlehen, Kredite oder sonstige Verpflichtun-
gen) zu übernehmen, wenn der Erlös der
Kreditoperationen

a) zur vollen oder teilweisen Finanzierung von
Rechtsgeschäften oder Rechten für die der
Bund die Haftung nach dem Ausfuhrförde-
rungsgesetz 1981, BGBl. Nr. 215, oder dem
Ausfuhrförderungsgesetz 1964, BGBl.
Nr. 200, in der jeweils geltenden Fassung
übernommen hat, oder

b) zur vollen oder teilweisen Finanzierung von
Beteiligungen oder sonstigen Investitionen im
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Ausland von Unternehmen im Inland, für die
die Finanzierungsgarantie-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung/Ost-West-Fonds eine
Garantie im Rahmen des Garantiegesetzes
1977 in der jeweils geltenden Fassung
übernommen hat, oder

c) zur Bezahlung von Verpflichtungen der
Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesell-
schaft, für die Garantien nach diesem
Bundesgesetz übernommen worden sind,

dient."

2. § 1 Abs. 3 lautet:

„(3) Der Bundesminister für Finanzen ist
ermächtigt, für jeweils höchstens 200 Milliarden
Schilling der in Abs. 1 genannten Kreditoperationen
(Nettoerlös der Kreditoperation ohne Zinsen und
Kosten) die Beschaffungskosten durch Zuschüsse
zu vermindern."

3. § 2 Abs. 1 Z 1 lautet:

„1. der jeweils ausstehende Gesamtbetrag der
Haftungen 250 Milliarden Schilling nicht
übersteigt; dieser Haftungsrahmen bezieht
sich auf Grundbeträge der Haftungssummen
ohne Zinsen und Kosten; einzurechnen ist ein
Zuschlag für Kursrisiko mit 10 vH des
Schillingwertes der Kreditoperation;"

4. § 2 Abs. 1 Z 2 lautet:

„2. die Kreditoperation im Einzelfall den Betrag
(Gegenwert) von 6 Milliarden Schilling nicht
übersteigt; dieser Haftungsrahmen bezieht
sich auf den Grundbetrag der Haftungssumme
ohne Zinsen und Kosten; einzurechnen ist ein
Zuschlag für Kursrisiko mit 10 vH des
Schillingwertes der Kreditoperation;"

5. § 2 Abs. 1 Z 5 lautet:

„5. die Laufzeit der Kreditoperationen gemäß § 1
30 Jahre nicht übersteigt;"

6. § 2 Abs. 1 Z 8 lautet:

„8. die Währung der Kreditoperation auf Schil-
ling oder eine Fremdwährung lautet."

Klestil
Vranitzky

9 6 3 . Bundesgesetz, mit dem das ASFINAG-
Gesetz 1982, BGBl. Nr. 591, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 419/1991,
geändert wird (ASFINAG-Gesetz-Novelle

1993)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das ASFINAG-Gesetz, BGBl. Nr. 591/1982,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 419/1991, wird wie folgt geändert:

1. Im Artikel VII § 1 wird nach Abs. 3 folgender
Abs. 4 neu eingefügt:

„(4) Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finan-
zierungs-Aktiengesellschaft hat ferner die Finanzie-
rung sonstiger Investitionsausgaben für Eisenbahn-
anlagen der Österreichischen Bundesbahnen für
einen Kostenbetrag von bis zu 900 Millionen
Schilling im Jahr 1993 zu übernehmen. Der im
Abs. 3 festgelegte Gesamtfinanzierungsrahmen gilt
auch für diese Ausgaben."

2. Im Artikel VII § 3 Abs. 3 lautet der 1. Satz:

„Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzie-
rungs-Aktiengesellschaft hat weiters den Österrei-
chischen Bundesbahnen, soweit diese den Bau von
Hochleistungsstrecken gemäß § 1 Abs. 2 und
sonstiger Eisenbahnanlagen gemäß § 1 Abs. 4
durchführen, die notwendigen Gelder nach Bedarf
zuzuweisen."

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt rückwirkend mit
1. Jänner 1993 in Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der
Bundesminister für Finanzen betraut.

Klestil
Vranitzky

9 6 4 . Bundesgesetz, mit dem das Katastrophen-
fondsgesetz 1986 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Katastrophenfondsgesetz 1986, BGBl.
Nr. 396, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 647/1992, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 3 Abs. 1 Z 1 wird angefügt:

„Für Schäden im Vermögen des Unternehmens der
Österreichischen Bundesbahnen gelten die Bestim-
mungen für Schäden im Vermögen des Bundes."

2. Dem § 3 Abs. 2 Z 1 wird angefügt:
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„Die Volkszahl bestimmt sich nach dem vom
Österreichischen Statistischen Zentralamt auf
Grund der letzten Volkszählung festgestellten
Ergebnis. Dieses Ergebnis wirkt mit dem Beginn des
dem Stichtag der Volkszählung nächstfolgenden
Kalenderjahres."

3. § 4 Z 4 lautet:

„4. In den Jahren 1994 und 1995 zur Finanzierung
von Einsatzgeräten der Feuerwehren zur
Tunnelbrandbekämpfung im Ausmaß von
17 Millionen Schilling jährlich. Diese Mittel
sind auf die Länder Kärnten, Niederöster-
reich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark
und Vorarlberg wie folgt aufzuteilen:

Kärnten 440 000 S
Niederösterreich 570 000 S
Oberösterreich 5 440 000 S
Salzburg 3 170 000 S
Steiermark 3 780 000 S
Vorarlberg 3 600 000 S

Die Überweisung durch den Bund an die Länder hat
bis spätestens 30. Juni eines jeden Jahres zu
erfolgen."

4. § 4 Z 5 lautet:

„5. In den Jahren 1994 und 1995 zur Finanzierung
von Einsatzgeräten der Stützpunktfeuerweh-
ren im Ausmaß von 9 Millionen Schilling
jährlich. Diese Mittel sind auf alle Länder mit
einem Sockelbetrag von je 800 000 S und mit
einem Zusatzbetrag für die Länder Burgen-
land, Niederösterreich und Wien von je
600 000 S aufzuteilen. Die Überweisung durch
den Bund an die Länder hat bis spätestens
30. Juni eines jeden Jahres zu erfolgen."

Artikel II

Artikel I tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

Klestil
Vranitzky

9 6 5 . Bundesgesetz, mit dem das Gebührenge-
setz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Gebührengesetz, BGBl. Nr. 267/1957, zu-
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 818/1993, wird wie folgt geändert:

1. § 28 Abs. 3 und 4 lautet:

„(3) Zur Entrichtung der Gebühr bei Wetten
anläßlich sportlicher Veranstaltungen und bei
Glücksspielen (§ 1 Abs. 1 GSpG) sind die Verträgs-
teile sowie die Veranstalter, die Glücksspiele
organisieren, zur ungeteilten Hand verpflichtet. Die
Gewinste vermindern sich um die Gewinstgebühr.
Bei Wetten und Glücksspielen hat der Veranstalter
die Gebühr unmittelbar zu entrichten (§ 31 Abs. 3).

(4) Personen, die gewerbsmäßig Wetten abschlie-
ßen oder vermitteln, sowie die übrigen zur
unmittelbaren Gebührenentrichtung verpflichteten
Personen haben besondere Aufzeichnungen zu
führen, aus denen die für die Berechnung der
Gebühr erforderlichen Grundlagen zu entnehmen
sind."

2. § 33 TP 17 Abs. 1 Z 7 lautet:

„7. Glücksspiele (§ 1 Abs. 1 GSpG), die
von einem Veranstalter angeboten
oder organisiert werden, und son-
stige Veranstaltungen, die sich an die
Öffentlichkeit wenden und bei de-
nen den Teilnehmern durch Verlo-
sung Gewinste zukommen sollen,
a) wenn die Gewinste in Waren, in

geldwerten Leistungen, in Waren
und geldwerten Leistungen be-
stehen, vom Gesamtwert aller
nach dem Spielplan bedungenen
Einsätze 12 vH,

b) wenn die Gewinste in Geld
bestehen, vom Gewinst 25 vH,

c) wenn die Gewinste in Geld und
in Waren, in Geld und in
geldwerten Leistungen, in Geld
und in Waren und in geldwerten
Leistungen bestehen, vom vierfa-
chen Wert der als Gewinste
bestimmten Waren und geldwer-
ten Leistungen 12 vH,
sowie von den in Geld bestehen-
den Gewinsten 25 vH.

Von der Gebührenpflicht nach Z 7 sind ausge-
nommen:

— Ausspielungen gemäß Z 8,
— Glücksspiele, für die Abgaben gemäß § 28

GSpG zu entrichten sind,
— Ausspielungen mittels Glücksspielautomaten,
— Ausspielungen die gemäß § 4 Abs. 3 GSpG

nicht dem Glücksspielmonopol des Bundes
unterliegen."

3. § 33 TP 17 Abs. 1 Z 8 lautet:

„8. Ausspielungen, deren Durchführung
nach den Bestimmungen des § 14
GSpG durch Erteilung einer Kon-
zession übertragen wurden, vom
Einsatz 16 vH."
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4. Im § 33 TP 19 Abs. 4 2 4 werden die Worte
„Ausfuhrförderungsgesetz 1964" durch die Worte
„Ausfuhrförderungsgesetz 1981" ersetzt.

Klestil
Vranitzky

966. Bundesgesetz betreffend die Veräuße-
rung der Anteilsrechte des Bundes an der

Casinos Austria Aktiengesellschaft

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, die Anteilsrechte des Bundes an der
Casinos Austria Aktiengesellschaft im Nennwert
von' 33,238.000,— Schilling um 592 Millionen
Schilling zu veräußern.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Klestil
Vranitzky

967. Bundesgesetz, mit dem die Ermächtigung
zur Veräußerung von Anteilsrechten an der

„Flughafen Wien AG" erteilt wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, die im Eigentum der Republik Öster-
reich stehenden Anteile an der „Flughafen Wien
AG" bestmöglich zu veräußern.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Klestil
Vranitzky

968. Bundesgesetz, mit dem die Haftungs-
übernahme für von der Gesellschaft „Österrei-
chische Bundesbahnen" bei der „EURO-
FIMA" (Europäische Gesellschaft für die
Finanzierung von Eisenbahnmaterial) aufzu-
nehmende Anleihen, Darlehen und sonstige

Kredite geregelt wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, namens des Bundes die Haftung als
Bürge und Zahler (§ 1357 ABGB) oder in Form von
Garantien für von der Gesellschaft „Österreichische
Bundesbahnen" bei der „EUROFIMA" aufzuneh-
mende Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite zu
übernehmen.

§ 2. Haftungen für Kreditoperationen gemäß § 1
dürfen nur übernommen werden, wenn

1. der Gesamtbetrag (Gegenwert) der Haftung
10 000 Millionen Schilling an Kapital und
10 000 Millionen Schilling an Zinsen und
Kosten nicht übersteigt;

2. die Kreditoperation im Einzelfall den Betrag
(Gegenwert) von 2 000 Millionen Schilling an
Kapital nicht übersteigt;

3. die Laufzeit der Kreditoperation 10 Jahre
nicht übersteigt;

4. die prozentuelle Gesamtbelastung der Kredit-
operation inhaltlich den Bestimmungen des
§ 65 b Abs. 1 und 2 BHG entspricht;

5. der Erlös der Kreditoperation zur Anschaf-
fung von Triebfahrzeugen, Reisezugwagen
und Güterwagen der Gesellschaft „Österrei-
chische Bundesbahnen" dient.

§ 3. Bei Haftungsübernahmen für Kreditopera-
tionen in ausländischer Währung sind für die
Anrechnung auf die im § 2 genannten Höchstbe-
träge die Bestimmungen des § 65 b Abs. 4 BHG
sinngemäß anzuwenden.

§ 4. Für Haftungsübernahmen gemäß § 1 ist von
der Gesellschaft „Österreichische Bundesbahnen"
ein Entgelt von 0,2 vH jährlich, berechnet vom
jeweils ausstehenden Kapitalbetrag, an den Bund zu
entrichten.

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Klestil
Vranizky


